
 

VORGEHEN  
IM SCHADENFALL 

 

NSA Garantie, Gubelstrasse 24, CH-6300 Zug 
Tel. +41 (0)44 480 14 64, info@nsagarantie.com, www.nsagarantie.com 

Eine Panne ? 
So sollten Sie vorgehen ! Einfach, schnell und effizient ! 

 

Bevor Sie etwas unternehmen, kontrollieren Sie bitte die Gültigkeit Ihrer Versicherungspolice. 
 

Eine Panne? 
 

Begeben Sie Sich in die nächste Werkstatt. Falls Ihr Fahrzeug abgeschleppt werden muss, wählen Sie 
unsere 24h Notfallnummer (inkl. Sonntag & Feiertage): 

Schweiz: 0848 801 803 
Länder EU: +41 (0) 848 801 803  

 

Die Werkstatt füllt die Schadenanzeige aus und sendet diese an die NSA Garantie: 

technik@nsagarantie.com 

 

Die Schadenabteilung prüft nun die eingereichten Dokumente. Im Falle einer Deckung wird die Bewilligung 
zur Übernahme der Reparaturkosten innerhalb von einem Tag der Reparaturwerkstatt mitgeteilt.  

 
Bei einer Auslandpanne beurteilen wir die Rückführung des Fahrzeuges in das Heimatland des 
Versicherungsnehmers, sofern dieses nicht innerhalb von 48 Stunden repariert werden kann. 

Eine mögliche Repatriierung wird ausschließlich von uns eingeleitet 

 

Reparatur des Fahrzeuges 

 

Die Werkstatt sendet die Rechnung über den vereinbarten Betrag an: 

invoice@nsagarantie.com  
 

Zahlung der Rechnung innert 30 Tagen 

 
Folgende Unterlagen müssen unbedingt der Schadenanzeige beigelegt werden: 

• Kostenvoranschlag 

• Kopie des Fahrzeugausweises 

• Kopie des Service-Heftes 

• Foto der beschädigten Teile (falls verlangt) 
 
Folgende Informationen müssen dem Abschleppdienst mitgeteilt werden: 

• Name und Vorname des Halters 

• Versicherungspolice Nummer 

• Kennzeichen 

• Fahrzeugmarke und Modell, aktueller Km Stand 

• Telefonnummer, Mail 
 

 
Unternehmen Sie keine Reparatur, bevor Sie von NSA die Reparatur- 
Bewilligung erhalten haben. 
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